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li~er den Gesetzesbeschlu3 des ITationalrates vo~ 15. Ju~i 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz ~über elie Besteuerung der UIllsätze 

(Umsatzsteuerf,:esetz 
'-' 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des l-:-ationalrates 

soll anstelle des geltenden Allphasen-Bruttoumsatzsteuersystems 

(ias Systerrr einer Allp.8asen-TJI:1satzsteuer mi t Vorsteuerabzu~ß kurz 

ITI1ehrwertsteuer" geno.rmt, eingeführt ,:verden. ',,f[ihre.c.d i12 der zeit igen 

Brllttoumsatzsteuersystem die Steuer in den Lieferungs- u.c.d I,eist---mßs­

preisen verdeckt enthalten ist ,geht das Mehrlvertsteuersystem vom 

Prinzip der offenen Steuerüberwälzung aus, was eine sichtbare 

Trennung zVlischen Nettowaren- oder NettoleistuI1c;spreis und Steuer 

erforderlich macht 0 Steuergegenstand sind \'Iie bisner grUlldsi::itzlich 

sämtliche Umsätze die ein Unternehmer gegen EntGelt bevJirkt .• Im 

Gegensatz zum bisherigen Recht geh5rt die Mehrwertsteuer selbst 

jedoch nicht zur Bemessungsgrundlage. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 20. Juni 1972 in Verhandlung genommen und. mit StiInmen­

=ebrheit beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 

zu \,-, ' erüeoen. 

Als ErGebnis seine::, Ber2.-tung stellt der Fina.nzaussc~lUß somit 

de~ AntraG, d.er Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen (;.en Gesetzesbeschl,1ß des ~T8_tional::oates vom 15. Juni 197.2, 
be~reffeJ:ld ein 

Wien, am 20. Juni 1972 
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~3richterst~tter Obmann 

772/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




